
 

 

Ausschreibung 
 

Hot Chili Challenge 2023 
29er Regatta 

 
Samstag, 07. Oktober & Sonntag, 08. Oktober 2023 

Segelclub Inning am Ammersee e.V. 

Veranstalter 
Segelclub Inning am Ammersee e.V. (SCIA), BA 117 
Ammerseestr. 41-43 
82266 Inning am Ammersee, Ortsteil Buch 
 
Veranstaltungswebsite 
https://manage2sail.com/ 
 
Obmann Wettfahrtkomitee 
Albert Fuchs, SCIA, NRO 
 
Obmann Protestkomitee 
TBA 
 
Wichtige Hinweise 
Der SCIA behält sich vor, die Regatta abzusagen, sofern bis 
zum Meldeschluss weniger als 10 Boote gemeldet haben.  
 
Die Bezeichnung [NP] (siehe unten) kennzeichnet eine Re-
gel, deren Verletzung kein Grund für einen Protest durch 
ein Boot ist. Dies ändert WR 60.1(a). [DP] (siehe unten) 
bedeutet, dass die Strafe für einen Verstoß gegen diese 
Regel im Ermessen des Protestkomitees liegt und geringer 
sein kann als eine Disqualifikation. 
 
Regeln 
Die Veranstaltung wird nach den Regeln, wie sie in den 
Wettfahrtregeln Segeln (WR) definiert sind, durchgeführt. 
[DP] WR 40.1 gilt zu jedem Zeitpunkt auf dem Wasser. 
 
 

Segelanweisungen 
Die Segelanweisungen bestehen aus den Standard Segel-
anweisungen von WR Anhang S und ergänzenden Segel-
anweisungen des SCIA, welche bei der Registrierung er-
hältlich sind.  
 
Kommunikation 
Die offizielle Tafel für Bekanntmachungen befindet sich 
auf der Veranstaltungswebseite und ergänzend am 
„schwarzen Bett“ im Wettfahrtbüro im SCIA. [DP] Außer 
im Notfall darf ein in der Wettfahrt befindliches Boot 
keine Sprach- oder Datenübertragungen senden und 
keine Sprach- oder Datenkommunikation empfangen, so-
fern diese nicht allen Booten zugänglich ist.  
 
[NP] [DP] Teilnahmeberechtigung und Meldung 
Die Veranstaltung ist für alle Boote der Klasse 29er offen. 
Schiffsführer müssen einen für das Fahrtgebiet und die 
Antriebsart vorgeschriebenen und ggf. empfohlenen gül-
tigen Befähigungsnachweis besitzen. Dies kann neben 
dem jeweiligen amtlichen Führerschein auch ein entspre-
chender DSV-Führerschein, ein Sportsegelschein oder, für 
die entsprechende Altersgruppe, ein Jüngstensegelschein 
sein. Bei Mitgliedern anderer nationaler Verbände gilt ein 
entsprechender Befähigungsnachweis ihres Landes. Jeder 
Teilnehmer muss Mitglied eines Vereins seines nationalen 
Mitgliedsverbandes von World Sailing sein.  
 
Teilnahmeberechtigte Boote können über die Veranstal-
tungswebseite (https://manage2sail.com) melden.  
 

https://manage2sail.com/de-DE/event/b3ba09ae-8051-4fd5-b456-ac303cbdba39#!/
https://manage2sail.com/


 

 

Boote müssen alle Meldeerfordernisse erfüllen und das 
Meldegeld bis 01. Oktober 2023 bezahlen, um als gemel-
det zu gelten. 
 
Meldegeld 
Das Meldegeld beträgt 40,29 € pro Boot (2 Teilnehmer). 
Mit der Meldung entsteht die Verpflichtung zur Zahlung 
des Meldegelds, auch bei Nichterscheinen am Start. Die 
Bezahlung erfolgt im Voraus durch Überweisung auf das 
im Folgenden genannte SCIA-Konto. 
Empfänger: Segelclub Inning am Ammersee e.V. 
IBAN: DE62 7009 3200 0006 4200 44 (VR Inning) 
Referenz: „HotCC 2023“ & Segelnummer  
 
Zeitplan 
Registrierung: Samstag, 07. Oktober 2023, 08:30 Uhr bis 
10:30 Uhr im Wettfahrtbüro 
 
Am ersten Wettfahrttag findet um 11:00 Uhr eine Steuer-
leutebesprechung statt. Näheres hierzu wird in den Segel-
anweisungen veröffentlicht. 
 
Zeitplan der Wettfahrten und Wettfahrttage: 
- Wettfahrttag: Sa., 07. Oktober 2023 
- Ankündigungssignal für die erste Wettfahrt: 

Samstag, Sa., 07. Oktober 2023, 12:00 Uhr. 
- Anzahl der Wettfahrten: 10 (Gesamtwettfahrtdauer 

pro Tag max. 6 h = Summe der Segelzeiten vom Vorbe-
reitungssignal bis zum Finish des Erstplatzierten) 

 
Ausrüstungskontrolle 
Jedes Boot muss einen gültigen Messbrief oder eine Renn-
wertbescheinigung vorlegen oder nachweisen können. 
Boote können zu jeder Zeit kontrolliert werden. 
 
Veranstaltungsort 
Die Veranstaltung findet im Segelclub Inning am Ammersee 
e.V. statt. Das Wettfahrtbüro befindet sich im Clubhaus des 
SCIA. Wettfahrtgebiet ist der nördliche Ammersee. 
 
Bahnen 
Die Beschreibung der Bahnen erfolgt in den Segelanwei-
sungen. 

Strafsystem 
WR 44.1 ist geändert, sodass die Zwei-Drehungen-Strafe 
durch die Eine-Drehung-Strafe ersetzt ist. 
 
Wertung 
a) Werden weniger als 4 Wettfahrten abgeschlossen, ist 
die Wertung der Serie eines Bootes gleich der Summe sei-
ner Wertungen in den Wettfahrten.  
b) Werden 4 bis zu 7 Wettfahrten abgeschlossen, ist die 
Wertung der Serie eines Bootes gleich der Summe seiner 
Wertungen in den Wettfahrten ausgenommen seiner 
schlechtesten Wertung. Werden 8 oder mehr Wettfahrten 
abgeschlossen, ist die Wertung der Serie eines Bootes 
gleich der Summe seiner Wertungen in den Wettfahrten 
ausgenommen seiner zwei schlechtesten Wertungen. 
 
[NP] [DP] Boote von unterstützenden Personen 
Alle Boote von unterstützenden Personen müssen beim 
Veranstalter registriert sein. Wenn sich unterstützende 
Personen im Wettfahrtgebiet aufhalten, müssen sie die 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen, so-
wie - soweit anwendbar - die „Vorschriften für unterstüt-
zende Personen“ der Veranstaltungen, die auf der offizi-
ellen Webseite veröffentlicht werden, einhalten. Der Ver-
anstalter kann Registrierungen zurückweisen und spätere 
Registrierungen nach eigenem Ermessen zulassen. Auf 
dem Wasser müssen jederzeit von allen unterstützenden 
Personen persönliche Auftriebsmittel getragen werden, 
außer zum kurzfristigen Wechseln oder Anpassen der Klei-
dung. Fahrer von Booten von unterstützenden Personen 
müssen den Quick-Stopp / Kill Cord zu jeder Zeit benut-
zen, während der Motor läuft. Boote von unterstützenden 
Personen müssen mit einer gültigen Haftpflichtversiche-
rung versichert sein, die mindestens Schäden im Wert von 
3.000.000 Euro oder dem Äquivalent je Schadensfall deckt 
und für das Veranstaltungsgebiet gültig ist. 
 
[DP] Liegeplätze 
An Land oder im Hafen müssen Boote auf den ihnen zuge-
wiesenen Liegeplätzen liegen. 
 



 

 

[DP] Medienrechte, Kameras und elektronische 
Ausrüstung 
Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung erklären die 
Teilnehmer ihr Einverständnis, dass Fotos und Videos von 
ihrer Person gemacht und im Rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit des Veranstalters verwendet werden dürfen, z.B. 
über Webseiten, Newsletter, Print- und TV-Medien und 
soziale Netzwerke. Darüber hinaus über-tragen die Teil-
nehmer bzw. deren Personensorgeberechtigte dem Ver-
anstalter entschädigungslos das zeitlich und räumlich un-
begrenzte Recht für die Nutzung von Bild-, Foto-, Fernseh- 
und Hörfunkmaterial, das während der Veranstaltung von 
den Teilnehmern gemacht wurde. 
 
Datenschutzhinweise 
Der Veranstalter wird die mit der Meldung und die mit 
der Teilnahme an der Veranstaltung erhobenen perso-
nenbezogenen Daten verarbeiten und speichern. Der 
Anhang „Datenschutzhinweise“ enthält die diesbezügli-
chen Informationen. Der Anhang steht auf https://ma-
nage2sail.com zur Verfügung. 
 
Haftungsbegrenzung, Unterwerfungs-Klausel 
Die Verantwortung für die Entscheidung, an einer Wett-
fahrt teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein beim 
Bootsführer, er übernimmt insoweit auch die Verantwor-
tung für die Mannschaft. Die Bootsführer sind für die Eig-
nung und das richtige seemännische Verhalten der Mann-
schaft sowie für die Eignung und den verkehrssicheren Zu-
stand des gemeldeten Bootes verantwortlich. Der Veran-
stalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder auf-
grund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheits-
gründen, Änderungen in der Durchführung der Veranstal-
tung vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In 
diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflichtung 
des Veranstalters gegenüber den Teilnehmern, sofern der 
Veranstalter den Grund für die Änderung oder Absage nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. Eine Haf-
tung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und deren Fol-
gen, die den Teilnehmern während oder im Zusammen-
hang mit der Teilnahme an der Veranstaltung durch ein 

Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsge-
hilfen oder Beauftragten entstehen, ist bei der Verletzung 
von Pflichten, die nicht Haupt-/bzw. vertragswesentliche 
Pflichten (Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, 
die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bei 
der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des 
Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt 
auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. 
Soweit die Schadenersatzhaftung des Veranstalters ausge-
schlossen oder eingeschränkt ist, befreien die Teilnehmer 
von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die Ange-
stellten - Arbeitnehmer und Mitarbeiter - Vertreter, Erfül-
lungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp-, Si-
cherungs-, oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen 
oder bei deren Einsatz behilflich sind, sowie auch alle ande-
ren Personen, denen im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden ist. Die 
gültigen Wettfahrtregeln von World Sailing inkl. der Zu-
sätze des DSV, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln 
und das Verbandsrecht des DSV, die Klassenvorschriften 
sowie die Vorschriften der Ausschreibung und Segelanwei-
sungen sind einzuhalten und werden ausdrücklich aner-
kannt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Einver-
ständniserklärung ist bei der Registrierung vorzulegen. Bei 
minderjährigen Teilnehmern müssen diese von den Perso-
nensorgeberechtigten unterschrieben sein. Die entspre-
chende Vorlage steht zum Herunterladen auf www.dsv.org 
zur Verfügung. 
 
[DP] Versicherung 
Jedes teilnehmende Boot muss eine gültige Haftpflicht-
versicherung abgeschlossen haben, die mind. Schäden im 
Wert von 3.000.000 EUR oder dem Äquivalent je Schadens- 
fall deckt und für das Veranstaltungsgebiet gültig ist. 
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Preise 
Die in der Gesamtwertung besten drei Boote jeder Klasse 
erhalten Preise. Zudem erhält jeder Teilnehmer einen Er-
innerungspreis. 
 
Weitere Hinweise (nicht Teil der Ausschreibung) 
 
Verpflegung und Rahmenveranstaltungen 
Verpflegung an beiden Wettfahrttagen, gemeinsame 
Abendveranstaltung am 07. Oktober 2023 und Siegereh-
rung am 08. Oktober 2023. Eventuelle Allergien und Un-
verträglichkeiten sowie vegetarische Wünsche bitte bei 
der Anmeldung angeben. 
 
Unterkünfte 
Tourismusverband Starnberg-Ammersee: 
https://www.starnbergammersee.de/ 
Fremdenverkehrsamt Inning: 
https://www.inning.de/wirtschaft-tourismus/unter-
kunft/ 
 

Campingplatz: 
https://www.campingplatz-baumann.de/ 
(ca. 10 Minuten Fußweg zum SCIA) 
 
Stellplätze 
Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen oder Zelte ste-
hen in begrenztem Umfang auf dem SCIA-Gelände zur 
Verfügung. Eine Anmeldung ist bis Meldeschluss unbe-
dingt erforderlich. Das Hygienekonzept ist einzuhalten. 
 
Boote-Zwischenlager  
Teilnehmer am Hot Chili Challenge können in den Tagen vor 
dem Rennen ihre Boote im SCIA zwischenlagern. Dies gilt ins-
besondere für die Teilnehmer an der Deutschen Meister-
schaft 2023.  
 
Kontakt 
Rüdiger Jankowsky, Sportwart SCIA 
sportwart@scia-ammersee.de 
www.scia-ammersee.de
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